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4.16   Onkologie  
 
Bei dieser bundeseinheitlich getroffenen Zusatzvereinbarung mit den Ersatzkassen handelt 
es sich um eine besondere Maßnahme zur Verbesserung der onkologischen Versorgung. 
Ziel dieser Vereinbarung ist die wohnortnahe ambulante Behandlung der Patienten durch 
besonders qualifizierte Ärzte. Die Teilnahme an dieser Vereinbarung setzt voraus, dass der 
Vertragsarzt nicht nur die ambulante Behandlung ganz oder teilweise selbst durchführt, 
sondern zusätzlich die Gesamtbehandlung entsprechend einem einheitlichen Therapieplan 
unabhängig von notwendigen Überweisungen leitet und mit den durch die Überweisung 
hinzugezogenen Vertragsärzten koordiniert.  
 
Zum Nachweis der fachlichen Qualifikation muss der „onkologisch verantwortliche Arzt“ eine 
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit im Rahmen der Weiterbildung an einem 
Tumorzentrum oder einem onkologischen Schwerpunkt nachweisen. Er muss insbesondere 
den Nachweis erbringen, in der Anwendung von zytostatischen Substanzen, Zytokinen und 
Hormonpräparaten besonders erfahren zu sein. Für die Durchführung einer intravasalen 
zytostatischen Therapie sind weitere Voraussetzungen zu erfüllen, beispielsweise die 
Berechtigung zum Führen der Schwerpunktbezeichnung „Hämatologie und Internistische 
Onkologie“ beziehungsweise die Vorlage von anonymisierten Dokumentationen mehrerer 
hundert durchgeführter Therapiezyklen bei Patienten mit malignen hämatologischen Sys-
temerkrankungen. 
 
Die Teilnahme an dieser Vereinbarung ist freiwillig. Die Behandlung krebskranker Patienten 
kann jeder Arzt in Ausübung seines Fachgebietes durchführen. Allerdings stehen die 
Kostenerstattungen für die Zusatzleistungen nur den Ärzten offen, die sich verpflichtet 
haben, den Vertrag zu erfüllen. 
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Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung über besondere  
Maßnahmen zur Verbesserung der 
onkologischen Versorgung  
Rechtsgrundlage: § 82 Abs. 1 SGB V, 
geregelt in Anlage 7 BMV-EKV, geltend für 
Versicherte des VdAK/AEV 
Gültigkeit: seit 1.7.1995 
zuletzt geändert: 1.1.2002 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung,  
Stand 31.12.2007 

85 

Anzahl beschiedene Anträge 6 
- davon Anzahl Genehmigungen 6 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren) 0 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 
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